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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/30; I/EB-77 Rechtsamt; Betrieb für Stadtgrün, 

Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, 
Abt. Straßenreinigung 

30/053/2022 

 

Änderung der Straßenreinigungssatzung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

15.11.2022 Ö Gutachten  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

15.11.2022 Ö Empfehlung  

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

16.11.2022 Ö Gutachten  

Stadtrat 24.11.2022 Ö Beschluss  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Erlangen – Stra-
ßenreinigungssatzung – (Entwurf vom 24.10.2022, Anlage) wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
 
Der Straßenreinigungsbetrieb der Stadt Erlangen beabsichtigt weitere, zum Teil bereits seit länge-
rem bestehende öffentliche Straßen, zum Teil auch durch die Erlanger Bautätigkeit neue öffentli-
che Straßen, ins Anschlussgebiet des städt. Straßenreinigungsbetriebes aufzunehmen. 
Durch die Aufnahme wird eine regelmäßige Reinigung der Straßen gewährleistet und auch die 
Instandhaltung der öffentlichen Straßen wesentlich verbessert. Bereits bestehende Reinigungs-
strecken werden optimiert und ausgebaut. Die Anlage der Straßenreinigungssatzung ist daher zu 
ändern. 
 
Folgende Straßen werden neu in das Straßenreinigungsgebiet aufgenommen: 
Im Stadtteil Bruck wird das Baugebiet zwischen Jenaer- bzw. Goerdelerstraße und der Tennenlo-
her Straße mit folgenden Straßen aufgenommen: 
- Am Brucker Bahnhof (ohne westl. Abzweig Flurnummer 592/192 Gemarkung Bruck) 
- Jenaer Straße (von Am Brucker Bahnhof bis Wendehammer) 
- Goerdelerstraße (von Felix-Klein-Straße bis Wendehammer) 
- Wladimirstraße 
Für die San-Carlos-Straße und Stoke-on-Trent-Straße liegt bisher keine öffentliche Widmung vor, 
die Straßen gehören noch dem Investor. Die Aufnahme erfolgt, wenn die Übergabe bzw. Widmung 
erfolgt ist. 
Des Weiteren werden folgende Straßen aufgenommen: 
- Nikolaus-Fiebiger-Straße 
- Staudtstraße 
- Carl-Thiersch-Straße 
- Weinstraße (von Kurt-Schumacher-Straße bis Bebauungsbeginn Eltersdorf) 
Die Kurt-Schumacher-Straße befindet sich bereits von der Drausnickstraße bis zum Kreisverkehr 
im Anschlussgebiet; diese wird künftig über ihre gesamte Länge bis zum Beginn der Weinstraße 
gekehrt. 
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Durch die Neuanschlüsse bzw. Änderungen werden ca. 15.000 Straßenfrontmeter neu ange-
schlossen; dies führt zu Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 70.000 € pro Jahr. 
 
 
 
Klimaschutz: 

 
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  nein  
 

 

Haushaltsmittel  
   werden nicht benötigt.  

 
 
Anlage: Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt  
  Erlangen, Entwurf vom 24.10.2022 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


	Datum
	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

